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	Landratsamt Freising ( Postfach 16 43 ( 85316 Freising
	

	
	Freising, 2. November 2011

	     
An die
     
Städte, Märkte und Gemeinden
im Landkreis Freising
     
     

	Kommunale Abfallwirtschaft

	
	Bitte bei Antwort unser

	
	Aktenzeichen angeben:

	
	

	
	

	
	Tel. 08161
	Fax 08161
	Zimmer

	
	600 - 416
	600 - 610
	563

	
	Ihr Ansprechpartner:

	
	Georg Westermeier
	
	

	
	E-Mail:  georg.westermeier@kreis-fs.de

	
	(nicht für rechtswirksame Erklärungen und Rechtsbehelfe)


Abfallwirtschaft;
Neue Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Freising

Sehr geehrte Damen und Herren,
von der kommunalen Abfallwirtschaft wurde eine neue Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Freising erstellt. Die neue Gebührensatzung wurde in der Sitzung des Kreistages am 27.10.2011 einstimmig genehmigt. Die neue Abfallgebührensatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Sie erhalten schon vor der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt die neue Abfallgebührensatzung zur Kenntnis.

Mit der neuen Gebührensatzung ist erstmals eine Senkung der Entsorgungsgebühren seit 1992 verbunden. Bei selbst angelieferten Abfällen an der Umladestation konnte eine Reduzierung der Gebühr von rund 4 % vorgenommen werden. Bei den Gebühren für die Restmüll- und für die Biotonne konnte sogar eine Reduzierung von rund 11 % ermöglicht werden.
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Die neuen Gebühren sind ab 01.01.12 gültig
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Gebühr pro Monat in €

Restmülltonne 120 l

Biomülltonne 120 l


In der nachfolgenden Tabelle sind die alten und neuen Müllgebühren gegenüber gestellt:
	 
	Gebühr alt
€
	Gebühren neu
€

	Gebühr für Sperrmüll 0,5 m³
	2,50 
	2,50 

	Gebühr für Sperrmüllanlieferungen an der Umladestation pro Tonne
	50,00 
	50,00 

	Selbstangelieferte Abfälle an der Umladestation pro Tonne
	180,00 
	173,00 


	Gebühr für Asbestzementabfälle pro Tonne
	100,00 
	100,00 

	Gebühr für Müllsack
	2,50 
	2,50 

	Gebühr für Kleinanlieferer bis 40 kg
	7,00 
	7,00 

	Gebühr für Kleinanlieferer bis 80 kg
	14,00 
	14,00 

	Restmüllanlieferung WSTH je 100 Liter
	4,00 
	4,00 

	Restmülltonne 120 Liter 
	11,85 
	10,50 

	Restmülltonne 240 Liter
	23,70 
	21,00 

	Müllgroßbehälter 1100 Liter (Leihbehälter)
	108,63 
	96,25 

	Müllgroßbehälter 1100 Liter (Eigentumsbehälter)
	103,81 
	91,91 

	Biomülltonne 120 Liter
	5,62 
	5,00 

	Biomülltonne 240 Liter
	11,24 
	10,00 


Wir bitten Sie, entsprechend unserer Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Abfallentsorgung die Müllabfuhrgebühren nach der neuen Abfallgebührensatzung ab 01.01.1212 zu erheben.
Mit freundlichen Grüßen
Georg Westermeier
Technischer Rat
-

-

-


Hausanschrift:
Parteiverkehr:
Busverbindungen:
Kommunikation:
Konten:
Kto.-Nr.:
BLZ:
Landshuter Str. 31
Mo.-Fr.
8.00-12.00 Uhr
Linie 620/621 (ab S-Bahnhof)
Telefon
(08161) 600-0
Sparkasse Freising
3855
700 510 03

85356 Freising
Do.
  14.00-17.30 Uhr
und 633 (Marzling/S-Bahnhof)
Telefax
(08161) 600-101
Sparkasse Moosburg
  515
743 517 40


poststelle@kreis-fs.de

www.kreis-freising.de
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